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Amt für Raumordnung und Landesplanung1. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

E-Rechnung:  
Leitweg ID: 13-L82210001000-21 

Amt für Raumordnung und Landesplanung 

REGION ROSTOCK 
 
 
Amt für Raumordnung und Landesplanung Region Rostock,            
 Doberaner Straße 114, 18057 Rostock 

            

 
patza@amt-rostocker-heide.de 
Amt Rostocker Heide 
für die Gemeinde Bentwisch 
Eichenallee 20 
18182 Gelbensande 
 

                                                                          

 
 
Bearbeiter: 
Herr Butschkau 
    
Tel.   0381-331 89 450 
 
E-Mail: 
poststelle@afrlrr.mv-
regierung.de 

 
 
Ihr Zeichen Ihr/e Schreiben/ 

E-Mail vom 
Unser Zeichen Durchwahl Datum 

 
06.10.2021/ 
07.10.2021 
(ign Waren) 

110-506.61-032/B 25 89463 08.11.2021 

 
Beteiligung der Landesplanung als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB 
hier: Landesplanerische Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans 

Nr. 25 „An der Straße nach Harmstorf“ im Ortsteil Albertsdorf der 
Gemeinde Bentwisch, Landkreis Rostock 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf Grundlage der mir vorgelegten Unterlagen: 

- Satzung über den B-Plan mit Planzeichnung im Maßstab 1:1.000 und Textteil 
(Entwurf, Stand: September 2021) 

- Begründung zum B-Plan (Entwurf, Stand: 14.09.2021) 

ergeht nachfolgende landesplanerische Stellungnahme zum o. g. Bebauungsplan: 

1. Planungsinhalt 

Schaffung bauplanungsrechtlicher Voraussetzungen für die moderate Entwicklung 
der Wohnfunktion des Ortsteils Albertsdorf durch Ausweisung von Wohnbauflächen 
(WA) im bisherigen durch den näheren baulichen Kontext geprägten Außenbereich 
zur Errichtung von einem oder mehreren Wohngebäuden im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13 b BauGB. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 25 umfasst ca. 0,84 ha. 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Bentwisch ist für den Plan-
geltungsbereich Ackerfläche dargestellt. Der FNP soll im Wege der Berichtigung an-
gepasst werden. 
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Amt für Raumordnung und Landesplanung1.

Die folgende Beurteilung aus der Stellungnahme vom 20.07.2020 wird
berücksichtigt:

„Die Gemeindevertretung Bentwisch hat am 25.01.2018 den Beschluss
gefasst, die im Rahmen des 6. Stadt-Umland-Forums am 04.12.2017 ge-
gebene Zustimmung ihrer damaligen Bürgermeisterin Frau Strübing zur
Fortschreibung des Entwicklungsrahmens für den Stadt-Umland-Raum
Rostock im Kapitel Wohnentwicklung als interkommunal abgestimmtes
Wohnungsbauentwicklungskonzept gemäß Landesraumentwicklungspro-
gramm M-V, Programmsatz Z 4.2 (3), zu bestätigen.
Das ihr entsprechend dieser Fortschreibung über die bisher gültige
Eigenbedarfs regelung hinausgehende Potenzial der Wohnbauflächenzu-
nahme hat die Gemeinde real bereits aufgebraucht. Die mit der Aufstellung
des Bebauungsplans Nr. 25 ange strebte Bauflächenentwicklung über-
schreitet daher die zulässige, vorrangig auf den Gemeindehauptort zu fo-
kussierende Neubautätigkeit.
Diesbezüglich bestehende raumordnerische Bedenken stelle ich aufgrund
der Ausführungen in Ihrem Schreiben zur Nichtverfügbarkeit von geeigne-
ten Innenbereichsflächen in der Ortslage Albertsdorf und vor dem Hinter-
grund der Reduzierung der Flächenausweisung für die Errichtung von nun-
mehr maximal drei WE zurück. Diese Wohneinheiten werden allerdings auf
die im Rahmen einer RREP-Fortschreibung zu verteilenden Kontingente
anzurechnen sein. …“ (StellungnahmeAmt für Raumordnung und Landes-
planung Region Rostock 20.07.2020)

2 
 

2. Beurteilungsgrundlagen 

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 25 „An der Straße nach Harmstorf“ im Ortsteil 
Albertsdorf der Gemeinde Bentwisch wird raumordnerisch unter Zugrundelegung des 
Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V vom 
27. Mai 2016) und des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklen-
burg/Rostock (RREP MMR-LVO M-V vom 22. August 2011) beurteilt. 

3. Ergebnis der Prüfung 

Gegen die Planung bestehende raumordnerische Bedenken habe ich bereits in mei-
ner Stellungnahme vom 20.07.2020 zur Planungsanzeige zurückgestellt. Diese 
behält insbesondere hinsichtlich der Errichtung von maximal drei Wohneinheiten 
weiterhin Gültigkeit. 

Der Bebauungsplan Nr. 25 ist im Amt unter der ROK-Nr. 2_011/20 erfasst. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
g e z .  D r .  J a n ß e n     nachrichtlich per E-Mail: 
Amtsleiter       

Landkreis Rostock 
Amt für Kreisentwicklung 
bauleitplanung@lkros.de 
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Staatliches amt für Landwirtschaft und Umwelt2. Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.

Das Plangebiet wird durch die Cabäk natürlich begrenzt. Der Entzug
landwirtschaftlicher Flächen erfolgt auf einer Fläche von ca. 0,8 ha.

Die Erreichbarkeit der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen wird
nicht beeinträchtigt.

Da der Bebauungsplan nach §13b BauGB aufgestellt wird, ist die Erarbei-
tung einer Ausgleichsbilanzierung und die Herstellung von Ausgleichs-
maßnahmen nicht vorgesehen. Flächen für Ausgleichsmaßnahmen wer-
den nicht in Anspruch genommen.

Es erfolgte eine Beteiligung der Öffentlichkeit nach §3 Abs. 2 BauGB.
Stellungnahmen von betroffenen Landwirten sind nicht eingegangen.

19.11.2021      595
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2.4
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Staatliches amt für Landwirtschaft und Umwelt2.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wird keine Umweltprüfung und
kein Umweltbericht erstellt. Die Auswirkungen der Planung werden über-
schlägig geprüft.
Aussagen zum Niederschlagswasser und zur Abwasserbeseitigung wur-
den in der Begründung getätigt.
Das Niederschlagswasser soll auf dem Grundstück versickert werden.
Die Grundstücke werden an die bestehende Abwasserentsorgung ange-
schlossen. Eine Einleitung von Abwässern oder Niederschlagswasser in
die Carbäk ist nicht geplant. Der Gewässerschutzstreifen wird in die Plan-
satzung nachrichtlich übernommen und wird von Bebauung freigehalten.
Es wird durch die Planung kein Vorhaben begünstigt, dass dem Ver-
schlechterungsverbot oder dem Verbesserungsgebot entgegensteht.
Eine Planung, die das Gewässer betrifft erfolgt nicht. Die Anpassung der
Planung betrifft nur die nachrichtliche Übernahme des Gewässerschutz-
streifens und des Gewässerentwicklungskoridors mit den entsprechenden
Hinweisen auf der Plansatzung.
Die Planung wird noch einmal zur Information an das StALU übersandt.

Die Ausführungen in der Tabelle werden zur Kenntnis genommen.

2.52.5

2.6
2.6
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Staatliches amt für Landwirtschaft und Umwelt2.
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Staatliches amt für Landwirtschaft und Umwelt2.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

2.7 2.7
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Staatliches amt für Landwirtschaft und Umwelt2.
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Landkreis Rostock3.

Die Aussagen zu den raumordnerischen Belangen werden zur Kenntnis
genommen. Die Zustimmung des Amtes für Raumordnung und Landes-
planung Region Rostock erfolgte mit den Stellungnahmen vom
20.07.2020 und 08.11.2021

3.1

3.1
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Landkreis Rostock3.

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung hat der Planung in ihren
Stellungnahmen zugestimmt. Die Begründung wird mit Ausführungen zu
Flächen der Innenbereichssatzung ergänzt.

Dem Hinweis wird gefolgt. Als Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen
wird die Geländehöhe angegeben und die Planzeichnung durch Höhen-
angaben des Geländes ergänzt.

3.2

3.3

3.2

3.3
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Landkreis Rostock3.

Der Hinweis wird beachtet und die Festsetzung zur Ausnahme konkreti-
siert.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Verfahrensvermerke
werden unterschrieben und gesiegelt und wenn die technischen Voraus-
setzungen gegeben sind, wird das zentrale Internetportal genutzt.

3.4

3.5

3.4

3.5
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Landkreis Rostock3.

Die Information wird zur Kenntnis genommen.
3.6 3.6
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Landkreis Rostock3.

Die Hinweise sind in der Begründung bereits enthalten.

3.7 3.7
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Landkreis Rostock3.

Die Grünfläche soll künftig Bestandteil des Grundstückes sein, darf aber
nicht bebaut werden.

Die Gemeinde hat die Hinweise zur Kenntnis genommen. Eine Betrach-
tung dieses Konflikts soll außerhalb des Bauleitplanverfahrens erfolgen,
da der Geltungsbereich die Verkehrsfläche nicht einschließt.

Eine Festsetzung zu Grundstückseinfriedungen wird in die Plansatzung
aufgenommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

3.8

3.9

3.10

3.11

3.8

3.9

3.10

3.11
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Landkreis Rostock3.

Es erfolgte auch in der Saison 2022 keine Besiedlung des Horststandor-
tes des Weißstorches. Es ist kein weiterer Ausgleich im sinne des Arten-
schutzes dazu notwendig. Dies wurde in der Mail vom 06.05.2022, Frau
Duwe, SG Naturschutz und Landschaftspflege, bestätigt.

Die Festsetzungen des Flächennutzungsplanes werden übernommen.

Über den Bereich des Moorschutzkonzeptes wird eine Maßnahmenfläche
festgesetzt. Diese wird aus dem Flächennutzungsplan nachrichtlich über-
nommen.

Die Bebauung der Grünfläche wird zusätzlich durch eine textliche Fest-
setzung ausgeschlossen.

3.12

3.12

3.13

3.14

3.15

3.13

3.14

3.15
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Landkreis Rostock3.

Der Gewässerschutzstreifen sowie die Maßnahmenfläche aus dem Flä-
chennutzungsplan werden nachrichtlich übernommen.
Sollte eine Versickerung des Niederschlagswassers auf den Grundstü-
cken nicht möglich sein, ist eine Einleiterlaubnis in einem gesonderten
wasserrechtlichen Verfahren im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens zu beantragen und die entsprechenden Fachgutachten beizubrin-
gen.

3.16 3.16
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Landkreis Rostock3.

Die Rechtsgrundlage wird aktualisiert.
Belastete Bausubstanz ist nicht auszuschließen, daher bleibt der Hinweis
in der Begründung enthalten.

3.17 3.17
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Landkreis Rostock3.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

3.18 3.18
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Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow-Küste“4. Die Stellungnahme wird berücksichtigt.

Der Hinweis wird in die Begründung aufgenommen.

Der Gewässerrandstreifen wird zusammen mit der Maßnahmenfläche
aus dem Flächennutzungsplan nachrichtlich in die Planzeichnung über-
nommen. Damit ist die Möglichkeit einer Bebauung innerhalb des Gewäs-
serrandstreifens ausgeschlossen.

4.1

4.2
4.2

4.1
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E.ON edis AG5.

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen die gewünschte Spartenauskunft.
Im Bereich Ihrer Spartenanfrage befinden sich Versorgungsanlagen der E.DIS Netz GmbH.
Das rot umrandete Gebiet auf den Plänen stellt den Anfragebereich dar.
Folgende Planauszüge und sonstige Dokumente wurden übergeben:

X
X

X

X

X

0358996-EDIS in Bentwisch Albertsdorf 9a
Anfragegrund: Stellungnahme & TöB
Erstellt am: 07.10.2021

E.DIS Netz GmbH

Franziska Voss
Lloydstraße 3

17192 Waren Müritz

Plummendorf, den 07.10.2021

Geschäftsführung:
Stefan Blache
Harald Bock
Michael Kaiser

Sitz: Fürstenwalde/Spree
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
HRB 16068
St.Nr. 061 108 06416
Ust.Id. DE285351013
Gläubiger Id: DE62ZZZ00000175587

Deutsche Bank AG
Fürstenwalde/Spree
IBAN DE75 1207 0000 0254 5515 00
BIC DEUTDEBB160

Commerzbank AG
Fürstenwalde/Spree
IBAN DE52 1704 0000 0650 7115 00
BIC COBADEFFXXX

Freundliche Grüße
E.DIS Netz GmbH
MB Plummendorf

EDI_Betrieb_Plummendorf@e-dis.de

E.DIS Netz GmbH Ostring 1 18320 Plummendorf

Ostring 1
18320 Plummendorf

Spartenauskunft:

www.e-dis-netz.de

XIndexplan:

Merkblatt zum Schutz der
Verteilungsanlagen:

Gesamtmedienplan:

Sparte
ausgegeben Einbauten

Sicherheitsrel. LeerauskunftSpartenpläne

Gas: X

Strom-NS:
Strom-MS:

Telekommunikation:
Strom-HS:

X

X

1/4

T +49 3821701-228

MB Plummendorf

Dokumente

Fernwärme:

Strom-BEL: X

Skizze:

Vermessungsdaten:

Sperrflächen

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bebauungsplan Nr. 25 WohnbebauungProjektname:
Projektzusatz:

Bitte beachten Sie hierzu die Bestätigung über erfolgte Planauskunft / Einweisung,
insbesondere die Informationen zu 'Örtliche Einweisung / Ansprechpartner' auf Seite 3,
die 'Besonderen Hinweise' auf Seite 4, das Merkblatt zum Schutz der
Verteilungsanlagen und die beigefügten Pläne.

Die Bestandsleitungen verlaufen außerhalb des Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes auf der anderen Straßenseite.
Die Bestandsleitungen und die weiteren Hinweise müssen bei der Bau-
ausführung beachtet werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

5.1 5.1
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Telekom6.

 

 

RefeRenzen 

AnspRechpARtneR 

telefonnummeR 

DAtum 

BetRifft 

Deutsche telekom technik GmBh 
Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard 

  

Deutsche telekom technik GmBh 
Hausanschrift: Technik Niederlassung Ost, Dresdner Str. 78, 01445 Radebeul |  Besucheradresse: Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard 
Postanschrift: Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard 
Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 24 858 668, IBAN: DE1759010066 0024858668, SWIFT-BIC: PBNKDEFF 
Aufsichtsrat: Dr. Dirk Wössner (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Maria Stettner, Dagmar Vöckler-Busch 
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262 
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3 
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6 
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Sehr geehrter Damen und Herren, 

die Telekom Deutschland GmbH – als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 
1 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen 
wir wie folgt Stellung: 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG, 
deren Lage aus beiliegenden Bestandsunterlagen zu entnehmen ist. 

Für die telekommunikationstechnische Erschließung wird im Zusammenhang mit dem oben 
genannten Bebauungsplan eine Erweiterung unseres Telekommunikationsnetzes erforderlich. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn 
und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom 
Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich bei der 
Deutschen Telekom Technik GmbH, T NL Ost, PTI 23, Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard, 
Mail: TI-NL-NO-PTI-23 PM L@telekom.de angezeigt werden. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen an Telekommunikationslinien 
vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) jederzeit der 
ungehinderte Zugang zu vorhandenen Telekommunikationslinien möglich ist. Es ist deshalb 
erforderlich, dass sich die bauausführende Firma 2 Wochen vor Baubeginn über die Lage der zum 
Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien bei der der Deutschen 

ign Melzer & Voigtländer Ingenieure PartG-mbB 
Lloydstraße 3 
 
17192 Waren(Müritz) 

 

Ihre Mail vom 07.10.2021   
0407-2021   (bitte immer angeben), PTI 23, PPB 7, Marie Hundt 
+49 30 8353 78255; Fax: +49 30 8353 78519 
15.10.2021 
595 - Bebauungsplan Nr. 25 *Wohnbebauung Albertsdorf* der Gemeinde Bentwisch OT Albertsdorf 

 
Die Bestandsleitungen reichen bis zur bestehenden Bebauung vor dem
Plangebiet. Die Bestandsleitungen und die weiteren Hinweise müssen bei
der Bauausführung beachtet werden.

Die Stellungnahme wir berücksichtigt.

6.1
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Telekom6.

 

 

DAtum 

empfänGeR 

seite 

15.10.2021 
ign Melzer & Voigtländer Ingenieure PartG-mbB, Lloydstraße 3, 17192 Waren(Müritz) 
2 

 

 
 

 
 

Telekom Technik GmbH, T NL Ost, Ressort PTI 23, Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard, 
informiert.  
Unsere Leitungen sind in der Regel mit einer Überdeckung von ca. 60 cm Innerorts, bis zu 90 cm 
außerorts, verlegt. 

 Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nachträglicher 
Veränderung der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich. In 
Kreuzungspunkten mit einer Telekommunikationslinie ist die genaue Tiefenlage durch Querschlag 
zu ermitteln. 

Ein Überbauen der Anlagen und Maßnahmen, die zu einer Verringerung der Überdeckung führen, 
sind nicht gestattet. Es ist die Originalüberdeckung von 0,60 Meter wiederherzustellen. Die 
Trassenbänder sind 0,30 Meter über die Anlagen neu zu verlegen. Bei Freilegung der 
Telekommunikationslinien während der Baumaßnahme sind diese durch geeignete Maßnahmen 
zu schützen und zu sichern (z. B. durch Halbrohre). 

Sollte durch den Bauherrn die Herstellung einer Hauszuführung für die Anbindung der geplanten 
Neubauten an das Telekommunikationsnetz gewünscht sein, muss der Antrag separat über den 
Bauherrenservice, Rufnummer   0800 330 1903 erfolgen. Auch Aufträge für den Rückbau 
und/oder Umbau der vorhandenen Telekommunikationsanlagen, müssen über o. g. 
Servicenummer ausgelöst werden. Weitere Hinweise finden Sie auch im Internet unter: 
https://www.telekom.de/hilfe/bauherren  

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
Ausgabe 1989; siehe hier u. a. Abschnitt 3 zu beachten. Einer Überbauung unserer 
Telekommunikationslinien stimmen wir nicht zu, weil dadurch der Bau, die Unterhaltung und 
Erweiterung verhindert wird und ein erhebliches Schadensrisiko für die Telekommunikationslinie 
besteht. 

Wir möchten Sie bitten, den Erschließungsträger auf diese Punkte aufmerksam zu machen. 
Die beigefügte Kabelschutzanweisung ist zu beachten!      

Achtung folgende Hinweise bitte an die beauftragten Tiefbaufirmen weiterleiten: 

Anfragen zur Einholung von „Schachtscheinen“ bzw. dem „Merkblatt über Aufgrabung Fremder“ 
können von den ausführenden Firmen nur noch kostenpflichtig per Mail unter: 
Planauskunft.nordost@telekom.de gestellt werden.  

Daher empfehlen wir die kostenfreie Möglichkeit der Antragsstellung zur Trassenauskunft unter: 
https://trassenauskunft-kabel.telekom.de 
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Telekom6.

 

 

DAtum 

empfänGeR 

seite 

15.10.2021 
ign Melzer & Voigtländer Ingenieure PartG-mbB, Lloydstraße 3, 17192 Waren(Müritz) 
3 

 

 
 

 
 

Wie sie Kabelschäden vermeiden und wie sie reagieren müssen, wenn es zu einer Beschädigung 
kommen, finden sie in unserm „Infoflyer für Tiefbaufirmen“. Hier empfehlen wir die App „Trassen 
Defender“, um schnell und unkompliziert diese bei der Deutschen Telekom anzuzeigen. 
Für Fragen zum Inhalt unseres Schreibens stehen wir Ihnen unter den oben genannten 
Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Diese Planunterlage sind nur für interne Zwecke zu benutzen 
und nicht an Dritte weiterzugeben. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A.      Anlagen 
      1 Übersichtsplan 
      1 Kabelschutzanweisung 
Marie Hundt     1 Infoflyer für Tiefbaufirmen 
      1 Merkblatt über Baumstandorte 
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Telekom6.
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Landesamt für innere Verwaltung7.
Landesamt für innere Verwaltung

Mecklenburg-Vorpommern
Amt für Geoinformation,

Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

ign waren GbR

Lloydstraße 3
DE-17192 Waren (Müritz)

bearbeitet von:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:
Az:

Schwerin, den

Frank Tonagel
(0385) 588-56268
(0385) 509-56030
geodatenservice@laiv-mv.de
http://www.laiv-mv.de
341 - TOEB202100759

07.10.2021

Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: B-Plan  Nr. 25 *Wohnbebauung Albertsdorf* der Gemeinde Bentwisch OT
Albertsdorf 

Ihr Zeichen: 7.10.2021

Anlage:   Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie
dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schätzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Vermittlung:
Telefax:
Internet:
 

(0385) 588 56966
(0385) 58848256039
www.lverma-mv.de
 

Hausanschrift:
 
 
 

LAiV, Abteilung 3
Lübecker Straße 289
19059 Schwerin
 

Öffnungszeiten Geoinformationszentrum:
Mo.-Do.:
Fr.:

9.00 - 15.30 Uhr
9.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindung:

IBAN:
BIC:

Deutsche Bundesbank,
Filiale Rostock
DE79 1300 0000 0013 001561
MARKDEF1130

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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GDMcom mbH8.

GDMcom GmbH | Maximilianallee 4 | 04129 Leipzig | Telefon 0341 3504-0 | Telefax 0341 3504-100
E-Mail info@gdmcom.de | www.gdmcom.de | Geschäftsführung Dirk Pohle | Amtsgericht Leipzig HRB 15861 

Bankverbindung Deutsche Kreditbank AG Leipzig, Konto 1 365 584, BLZ 120 300 00 | IBAN DE 98 120 300 000 00 136 558 4 | BIC BYLADEM1001
USt. ID-Nr. DE 813071383 | Zertifiziert DIN EN ISO 9001 | ISO 27001 | DIN EN ISO 45001 | SCCP | DIN 14675 | berufundfamilie 

GDMcom GmbH Maximilianallee 4 04129 Leipzig

Ansprechpartner Ines Urbanneck

Telefon 0341 3504 495

E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de

Unser Zeichen Reg.-Nr.: 09984/21
PE-Nr.: 09984/21

Reg.-Nr. bei weiterem Schriftverkehr 
bitte unbedingt angeben!

ign Melzer & Voigtländer 
Caroline Herbst 
Lloydstraße 3 
17192 Waren (Müritz)

Datum 08.10.2021

595 - Bebauungsplan Nr. 25 *Wohnbebauung Albertsdorf* der Gemeinde Bentwisch OT 
Albertsdorf - Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
BauGB

Ihre Anfrage/n 
vom: an: Ihr Zeichen:

E-Mail 06.10.2021 GDMCOM

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen  Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg nicht betroffen  Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein
VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind!

PE-Nr. 09984/21 - 08.10.2021 - Seite 1 von 4

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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GDMcom mbH8.

GDMcom GmbH | Maximilianallee 4 | 04129 Leipzig | Telefon 0341 3504-0 | Telefax 0341 3504-100
E-Mail info@gdmcom.de | www.gdmcom.de | Geschäftsführung Dirk Pohle | Amtsgericht Leipzig HRB 15861 

Bankverbindung Deutsche Kreditbank AG Leipzig, Konto 1 365 584, BLZ 120 300 00 | IBAN DE 98 120 300 000 00 136 558 4 | BIC BYLADEM1001
USt. ID-Nr. DE 813071383 | Zertifiziert DIN EN ISO 9001 | BS OHSAS 18001 | DIN 14675

Seite 2 von 2

Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 54.113426, 12.232632

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang

PE-Nr. 09984/21 - 08.10.2021 - Seite 2 von 4
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GDMcom mbH8.

GDMcom GmbH | Maximilianallee 4 | 04129 Leipzig | Telefon 0341 3504-0 | Telefax 0341 3504-100
E-Mail info@gdmcom.de | www.gdmcom.de | Geschäftsführung Dirk Pohle | Amtsgericht Leipzig HRB 15861 

Bankverbindung Deutsche Kreditbank AG Leipzig, Konto 1 365 584, BLZ 120 300 00 | IBAN DE 98 120 300 000 00 136 558 4 | BIC BYLADEM1001
USt. ID-Nr. DE 813071383 | Zertifiziert DIN EN ISO 9001 | ISO 27001 | DIN EN ISO 45001 | SCCP | DIN 14675 | berufundfamilie

Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: 595 - Bebauungsplan Nr. 25 *Wohnbebauung Albertsdorf* der Gemeinde 
Bentwisch OT Albertsdorf - Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB

Reg.-Nr.: 09984/21
PE-Nr.: 09984/21

ONTRAS Gastransport GmbH
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten 
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Auflage:
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten 
Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig 
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –

PE-Nr. 09984/21 - 08.10.2021 - Seite 3 von 4
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GDMcom mbH8.
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50 Hertz9. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

 

 
 

 

 

 

 

 

  
www.50hertz.com 

 

 
 

Bebauungsplan Nr. 25 "Wohnbebauung Albertsdorf" im Ortsteil Albertsdorf der 

Gemeinde Bentwisch 

 

 

Sehr geehrte Frau Patza, 

 

die Email des Büros ign Melzer & Voigtländer Waren vom 07.10.2021 haben wir dan-

kend erhalten. 

  

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-

nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 

und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.  

  

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 

Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

  

Freundliche Grüße 

  

50Hertz Transmission GmbH 

  

    

Kretschmer                                      Froeb 

  

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  

  
 
 

 

50Hertz Transmission GmbH 
 

 

TG 

Netzbetrieb 

 

Heidestraße 2 

10557 Berlin 

 

Datum 

08.10.2021 

 

Unser Zeichen 

2021-006438-01-TG 

 

Ansprechpartner/in 

Frau Froeb 

 

Telef on-Durchwahl 

030/5150-3495 

 

Fax-Durchwahl 

 

 

E-Mail 

leitungsauskunf t@50hertz.com 

 

Ihre Zeichen 

 

 

Ihre Nachricht v om 

06.10.2021 

 

Vorsitzender des Auf sichtsrates 

Christiaan Peeters 

 

Geschäf tsf ührer 

Stef an Kapf erer, Vorsitz 

Dr. Dirk Biermann 

Sy lv ia Borcherding 

Dr. Frank Golletz 

Marco Nix 

 

 

Sitz der Gesellschaf t 

Berlin 

 

Handelsregister 

Amtsgericht Charlottenburg 

HRB 84446 

 

Bankv erbindung 

BNP Paribas, NL FFM 

BLZ 512 106 00 

Konto-Nr. 9223 7410 19 

IBAN: 

DE75 5121 0600 9223 7410 19 

BIC: BNPADEFF 

 

USt.-Id.-Nr. DE813473551 

 
 

50Hertz T ra n s mi ssio n Gm b H –  He id es tra ße 2  –  1 0 5 57  B erli n 

 
Amt Rostocker Heide 
Bau- und Entwicklungsamt 

Eichenallee 20a  

18182 Gelbensande 
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50 Hansewerk10. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Leitungsauskunft

ign Melzer u. Voigtländer
Caroline Herbst
Lloydstraße 3
17192 Waren (Müritz)

HanseGas GmbH
 
Team Roggentin
Ahornring 5
18184 Roggentin
 
leitungsauskunft-mv@
hansegas.com
T 038204-687-4722
F 038204-687-4721
 
11.10.2021

Reg.-Nr.: 452528(bei Rückfragen bitte angeben)

Baumaßnahme: Planung Bebauungsplan Nr. 25
*Wohnbebauung Albertsdorf* der Gemeinde
Bentwisch OT Albertsdorf nach §13 b BauGB
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger
öffentlicher Belange (§ 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB
in Anwendung des § 4 Abs. 2 BauGB)

Ort: Bentwisch, Albersdorf nach Lageplan

Guten Tag,

gute Nachrichten: Im angefragten Bereich befinden sich keine Leitungen der
HanseGas GmbH.
Trotzdem ist es wichtig, dass Sie jederzeit mit unterirdischen Leitungen
rechnen, z.B. von anderen Versorgern.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Vorhaben.

Freundliche Grüße

Team Roggentin 
Geschäftsführung:
Kirsten Fust
Dr. Benjamin Merkt
Stefan Strobl

Sitz Quickborn
Amtsgericht Pinneberg
HR 12571 PI
St.-Nr. 28/297/25914 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne
Unterschrift gültig. 

HanseGas GmbH 
bei Störungen und Gasgerüchen

0385 - 58 975 075

Tag und Nacht besetzt

Leitungsauskunft - Reg.-Nr.: 452528 Seite 1/1
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50 Stadtwerke Rostock11. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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50 Stadtwerke Rostock11. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



B�������� ��� G����������������� - A�������

B������������ N�. 25 *W����������� A����������*
G������� B��������

A�������N�. S������������

33

Gemeinde Rövershagen12. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Gemeinde Mönchhagen12. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Gemeinde Poppendorf13. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.


